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Forschungsfrage

Sind die Normen des humanitären 
Völkerrechts hinreichend anpassungs-
fähig und ausreichend legitimiert, um 
gleichermaßen das Verhalten nicht -
staatlicher Gewaltakteure, staatlicher 
Streitkräfte und internationaler Streit-
kräfte in nicht-internationalen bewaff-
netenKonfliktenzusteuern?

Das Teilprojekt leistet mithilfe der Normanalyse einen 
wichtigenBeitragzurBestimmungderLegitimität
von Governance im Bereich der Sicherheit. Aufgrund 
dieserBewertungkanndasProjektdieKonsequenzen
vonRäumenbegrenzterStaatlichkeitfürdasVölker-
rechtalsInstitutionderMeta-Governancezur
 Koor dinierung der verschiedenen Sicherheitsakteure 
ermitteln.
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Umsetzung

Normbewertung Mithilfe dieser Beobachtungen kön-
nenauftheoretischerEbeneallgemeineKriterienfürdie
BewertungderAnpassungsfähigkeitundderLegitimität
derNormenunddesNormsetzungsprozessesaus
 völ kerrechtlicher Perspektive entwickelt werden.

 
 

GeradefürdieFragederWirkungsweisevon
 Macht   asymmetrien im Rahmen völkerrechtlicher 
NormsetzungsprozesseisteineRückbindunganErfah-
rungen aus der Praxis unerlässlich. Dem dienen eine 
interdisziplinäreKonferenzsowieExperteninterviews
amjeweiligenSitzderOrganisationen,Gerichteund
weiterer staatlicher und nicht-staatlicher Akteure. 
 

Schließlich werden die Untersuchungsergebnisse eine 
Antwort darauf liefern, ob der aktuelle Normbestand 
deshumanitärenVölkerrechtseinerFortentwicklung
bedarf und wie diese in Anbetracht der Situation der 
gewaltoffenenRäumebegrenzterStaatlichkeitausge-
staltet sein muss.
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Normanalyse Aufbauend auf den Ergebnissen der 
letztenFörderphase,indervorrangigInstrumentezur
DurchsetzungdeshumanitärenVölkerrechtsunter-
sucht wurden, will das Teilprojekt C 8 in der nächsten 
FörderphasedenFokusseinerForschungwegvonden

DurchsetzungsinstrumentenverstärktaufdieNorm
selbst lenken.
Daher sollen nun die Normen des humanitären Völker-
rechts auf ihre Anpassungsfähigkeit sowie empirische 
undnormativeLegitimitätuntersuchtwerden.Eine

 solche Analyse wird auch die Praxis der Staaten, der 
beteiligteninternationalenOrganisationen,derinterna-
tionalenTribunaleunddernicht-staatlichenAkteurezu
denNormsetzungsprozessenimhumanitärenVölker-
recht in den Blick nehmen.
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